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Fachbereich Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
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Elektronische Zu gangserö ffnung gem. $ 3a Abs. 1 Vw VfG:
ordnungsamt@ba-tk_berlin.de

Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (ZA B)
d e s Or d n u n g sa m te s

M o 9.00 - 15.00 Uhr Di 9,00 - 15.00 Uhr

Do 10.00 - 18.00 Uhr Fr 9.00 - 14.00 Uhr

Telefon: (030) 90 297-4629 Fax: (030) 90 297-4621

Elektronische Zugang seröffnung gem. $ 3 a Abs. 1 V w V fG

Ihre E-Mail vom 06.05.2019 ordnungsamt@ba-tk.berlin.de

Kontrollbericht zu Bistro Narli, Berlin █████████ Datum: 10.05.2019

Sehr geehrter H e rr

ich nehme Bezug auf eine E-Mail vom 06.05.2019, die uns übereine Plattform mit der Bezeichnung
» “ erreichteund inderderName B E R H EE RBE = " derA n s c h r i f t
TT naeheh i istund in der ein Äntragsbegehren nach VIG formuliert ist.

Dieser Antrag ist so nicht bearbeitungsfähig, denn es bestehen zum einen Zweifel an derIdentität
des Antragstellers und zum anderen wurde derAntrag faktisch mit einer Bedingung versehen,die
wir nicht für erfüllbar halten (1). Bitte beachten Sie auch die angegebenen Hinweise zum Verbot
der Öffentlichkeit in einer Datenbank unternehmensbezogene Daten zeitlich unbegrenzt
zugänglich zu machen(2 ) und zur Antragsbearbeitungszeit(3).

1.

Im Antragi s t formuliert:

„Ich weise daraufhin, dass eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte i.S. d. $
5 Abs. 2 S. 4 VIG nur dann zulässig ist, wenn der betroffene Dritte ausdrücklich nach einer
Offenlegungfragt. In diesem Fallbitte ichu m Mitteilung, damit ich entscheiden kann, ob ich meinen
Antrag ggf. zurückziehe. Einer Bescheidung des Antrags steht dies nicht entgegen.“

Diese Bitte hat einen bedingenden Charakter (vgl. $ 133 BGB). Die Verhinderung der Weitergabe
Ihrer pe rsone n bezo g enen Da ten an d e n Dritten - hier an den Inh aber des Bistro_Narli,

Schnellerstr. 21, 12439 Berlin- durch vorherige Rücknahme Ihres Antrags, kann nicht
sichergestellt werden. Die Behörde ist gegenüber Dritten gem. $ 5 Absatz 2 Satz 4 VIG auf
Nachfrage jederzeit auskunftspflichtig und der Dritte würde von Ihrem Antrag in Falle einer
Beteiligung, spätestens Anhörungsverfahren( 8 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 VIG i.V.m. $ 28 VwVfG)
oder Bescheidung Ihres Antrags erfahren können. Der Auskunftsanspruch des Dritten ist durch
das VIG, insbesondere durch $ 5 Abs. 2 S. 4 VIG zeitlich nicht begrenzt. Er richtet sich auf den
(richtigen) Nam en undd i e Anschrift des Antragstellers.
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Daher benötigenwir binnen zwei Wochen nach Zugangdieses SchreibensIhre Erklärung,
dass IhreDaten jederzeitgem. $ 5 Absatz 4 VIG oder aber gem. $ 28VwVfG entsprechend
herausgegeben werden können und um Herreichung einer Fotokopie der Vor- und
Rückseite IhresPersonalausweises.

Würde innerhalbdieserFristdie Erklärungund derIdentitätsnachweisnichtbeim Ordnungsamt
eingehen,gehe ichdavon aus,dass Sieden Antraggarnicht gestellthaben oder aber nichtmehr
daranfesthaltenwollen.

2.
Fürden Fall,dass SiederAntragsteller sindund IhremAntragentsprochenwerden würde und Sie

beabsichtigen, die erhaltenen Informationen zum Aufbau einer Datenbank an Dritte, z. B.
foodwatch,weiterzugeben,weise ichauf den Beschlussdes Bundesverfassungsgerichtsvom

21.03.2018 (Az: BvF 1/13) hin. Danach ist es einer Behörde verboten, der Öffentlichkeitin einer
Datenbank unternehmensbezogene Daten zeitlichunbegrenzt zugänglichzu machen. Das
Bundesverfassungsgerichtentschied,dass einezeitlicheBegrenzung derVeröffentlichungdurch
Gesetz geregeltwerden muss (BVerfG- RD 58),wobei einsolchesGesetz bishernicht inKraft
gesetztwurde.
Dievom Bundesverfassungsgerichtin derzitiertenEntscheidungaufgestelltenGrundsätzekönnen
auch auf nichtbehördlicheDatenbanken - wie z.B.die von foodwatchgeplante- angewandt
werden. BetroffeneUnternehmen können dagegenvorgehen.In diesenStreitkann auch derjenige

verwickelt werden,  welcher unternehmensbezogene Daten zum Aufbau einer Datenbank
weitergegebenhat.

Aufgrund der Tatsache,dass der Antrag unterIhrem Namen über die Internetplattform„Topf
Secret‘gestelltwurde, vermuten wir,dass eine Veröffentlichungder unter Ihrem Namen

beantragten Informationen oder Unterlagen auf der Internetplattform bezweckt wird. Diese
Vermutung ergibtsichinsbesondereaus der ZielsetzungderPlattform,dienach Durchsichtdes
Inhalts deutlich wird. Das Verbraucherinformationsgesetz(VIG) aber, sieht ein

Veröffentlichungsrecht der Antragsteller gerade nicht vor.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Bewertung, die durch die Plattform zu einem
etwaigen Veröffentlichungsrecht vertreten wird (siehe unter
https://www.foodwatch.org/de/informieren/topf-secret/fragen-und-antworten/:Fragen und
Antworten beiFrage: „Dürfen dieDokumente veröffentlichtwerden?“) nicht zutreffendist.

Für den FalleinerHerausgabe von Informationen,dieSieaufgrund einesAntrags nach VIG
erlangthaben, weisen wirdaher vorsorglichauch noch daraufhin, dass Ihnen diePrüfung
der Rechtsmäßigkeit einer weiteren Verwendung der erlangten Informationen selbst
obliegt.

3.
Schließlich bittenwir bereits jetztum Verständnis dafür, dass die weitere Bearbeitung des unter
Ihrem Namen gestelltenAntrages etwas Zeitin Anspruch nehmen wird.Nach dem VIG —
insbesondere$ 5 Absätze.1 und 4Satz2 - sindwirmindestensdazu verpflichtet,dem betroffenen
Drittenvorab unsere Entscheidungbekanntzu geben und diesem einenausreichendenZeitraum
zur Einlegungvon Rechtsbehelfeneinzuräumen($ 5 Absatz 1 Satz2 Nr.1,Absatz4 Satz 2 VIG).
Dievon $ 5Absatz 2 VIG vorgegebeneBearbeitungsfriststelltdabeilediglicheineRegelfristdar,
die in besonderen Fällen überschrittenwerden kann. Aufgrund der hohen Anzahl ähnlich
gelagerterInformationsbegehrenisteineÜberschreitungdes in $ 5 Absatz 2 VIG genannten
Zeitraumsunvermeidbar.

MitfreundlichenGrüßen
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